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Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1992/11/30 92/01/0947 1

Stammrechtssatz

Betre<end einen türkischen Sympathisanten der Kurden, der Demonstrationen gegen das türkische Regime

organisiert und deshalb in der Türkei gesucht wird, kann - ohne das Hinzutreten weiterer konkreter Umstände - noch

nicht gesagt werden, daß der weitere Verbleib im Heimatland aus objektiver Sicht betrachtet unerträglich wäre.
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